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Vorwort.

Die Anerkennung, welche dem bisherigen formellen nnd materiellen
Hypothekenrecht seiner Zeit mit vollem Recht in reichlichen! Maaße zn
Theil geworden ist, mußte mit der Aendernug in den socialen und recht-
lichen Verhältnissen des Grundbesitzes und des Kapitalbesitzes von selbst
abnehmen. Das geltende Immobiliarsachenrecht mit seinen bestimmten,
langsamen und schwerfälligen Formen war den Anforderungen nicht mehr
gewachsen, die der Veräußeruugsverkehr der Neuzeit auf Raschheit und
Beweglichkeit geltend zu machen hatte, lieber die zu- und oft überhand-
nehmende Orößenveräuderung des Pfaudgnmdstncks fehlte eine ausreichende
Kontrole. Die gewissenhafte Prüfung der Legalität der Rechtsakte erfor-
derte viel Zeit. Die Hypotheken ̂ Instrumente, so wesentlich anch deren
Bildung durch die Hypotheken-Novelle vom 24. M a i 1853 vereinfacht
worden, hatten noch immer nicht die Fähigkeit für eiuen raschen Unilauf.
So kam es, daß das Kapital mehr oder weniger von dem Grundbesitz
entfernt und dem Mobiliarkredit anvertraut wurde. Von diesen Erwägun-
gen ausgehend (ok. S . 13 ff. der Motive) haben das Gesetz über den
Eigenthumserwerb und die dingliche Belastung der Gruudstücke, Bergwerke
und selbstständigen Gerechtigkeiten uud die Grundbuch-Ordnung vom
5. M a i 1872 (G. S . S . 433 ff.) eine Reform des bisher gültig gewese-
nen Rechtszustandes gebracht. Von den Principien desselben sind die der
Publizität und der Spezialität beibehalten und noch konsequenter durch-
geführt, das der Legalität ist eingeschränkt. Wie die Motive der Staats-
regierung S . 15. ausführen, fo leistete die Publizität nicht genug, weil
der Inhal t des Grundbuchs vermöge der dem Allgemeinen Landrecht
eigenthümlichen Theorie der Schlechtgläubigkeit im Sachenrecht nicht die
ausschließliche Erkenntnißquelle war; — die Spezialität nicht, weil die
Eintragung von Forderungen mit unbestimmter Höhe zugelassen, auch das
Grundbuch keine sichere Auskunft über die Größe des Pfandobjects gab,
es vielmehr unbekannt blieb, ob Substanztheile oder Zubehörungen des
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Grundstücks inzwischen, bei oder seit der Eintragung der Hypothek, abge-
trennt oder zugeschlagen worden; — die Legalität zu viel, weil der Richter
auch verantwortlich gemacht worden war, in die Augen fallende, d. H. ohne
mäßiges Verseheu dein Sachverständigen erkennbare Mängel des Instru-
ments über das Rechtsverhältniß, aus welchem die Eintragung oder Löschung
nachgesucht wurde, zu bemerken.

Die wesentlichsten Abweichungen von dem bisherigen Recht lasseil sich
demgemäß dahin zusammenstellen:

I . Das Princip der Publizität ist gesteigert, indem
1. das Eigenthum an einem Grundstück im Fall^ der freiwilligen

Veräußerung nur durch Eintragung im Grnndbnch erworben wird
(§. 1. Ges. über das materielle Recht);

2. nur der eingetragene Eigentümer veräußern und belasten kaun
(§§. 2. 5. 13. 19. ib . ) ;

3. als Gnmdsatz aufgestellt nnd mit möglichster Konsequenz durch-
geführt ist, daß allein der eingetragene Eigentümer Dritten
gegenüber als Eigeuthümer gilt (§§. 4. 7. 9. 11. id.).

I I . Das Princip der Spezialität ist gesteigert, iudem
1. die Eintragung von Forderungen mit unbestimmter Höhe unzu-

lässig ist (§. 24. id.);
2. die Grund- und Gebäudesteuer-Bücher die Grundlage für die

Eintraguug der Grundstücke in das Grundbuch bilden, über die
Größe und Lage der Grundstücke also kein Zweifel mehr obwal-
ten kann (§§. 4. 5. 6. 8. 14. 15. G. B . O.) ;

3. über die Verhaftung der Substanztheile nnd Zubehörungen eine
kontroversenfreie Vorschrift in §. 30. des Gesetzes über das
materielle Recht ertheilt ist.

I I I . Die bisherige Hypothek ist zwar beibehalten, der Eigeuthümer kann
jedoch auch die Eintragung ohne Angabe eines Schuldgrundes Mrundschnld)
bewilligen (§. 19. Gesetz über das materielle Recht). Dadurch ist es
gekommen, daß:

1. zur Eintragung der Grundschuld die Vorlegung der Schuld-
urkunde nicht erforderlich ist;

2. die Einreden beschränkt worden sind s§. 38. id. ) ;
3. die sog. Hypothek des Eigentümers anerkannt ist (§§. 27. 28.

64 — 66. id . ) ;
4. das die Rechtsbeständigkeit der Schuld prüfende Legalitäts - Pr in-

zip beseitigt ist (§ .46 . G. B. O . ) ;
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5. die Bildung der Hypotheken-Urkunden einfacher geworden ist
(§§. 119 ff. ib.).

I V . Die Grundbuchämter verfahren mit Ausnahme weniger nicht erheb-
licher Fälle nicht von Amtswegen (§. 30. ib.).

V. Die Form der Erklärungen, auf Grund derer Eintragungelt und
Löschungen erfolgen, ist wesentlich vereinfacht s§§. 31 ff. id.).

V I . D ie Bearbeitung der Hypothekensachen durch Kollegien ist auf-
gehoben (§§. 20 ff. ib.).

M i t Rücksicht auf so umfangreiche Rechtsänderungen prinzipieller
Natur und aus der Absicht, küuftig die ueuen Gesetze auch in anderen
Provinzen außerhalb des Gebiets des partikulairen Preußischen Rechts ein-
zuführen, ist es vermieden worden, nur einzelne Materien novellenartig
anszubessern. Die neuen Gesetze sollen vielmehr das ganze System
umfassen, erhalten mithin den Charakter der Kodifikation. Alle früheren
Vorschriften der Hypothekengesetzgebuug, insbesondere die Hypotheken-Ord-
nung von 1783 und die Hypotheken-Novelle vom 24. M a i 1853 sind
hiernach aufgehobeu (§. 143. O. B. O . ; Motive S . 37.).

Der vorliegende Kommentar soll nun dazu dienen, die praktische
Anwendung der neuen Hypothekengesetze erleichtern zu helfen. Die Staats-
regierung hat zwar Motive zu den Gesetzen veröffentlicht. Dieselben bezie-
hen sich jedoch nur auf die im Jahre 1868 dem Landtage vorgelegten
Entwürfe. Die Vorlagen hingegen, wie sie in den Jahren 1869 und
1871 gemacht sind, enthalten wesentliche Aenderuugen. Auch sind die
Kommissions-Berichte des Abgeordneteuhauses aus diesen beiden Jahren
und der Kommissious - Bericht des Herrenhauses aus der Sitzungs - Periode
1871/72 zum Verständnitz nicht entbehrlich. Hinzu kommt, daß der
praktische Jurist es vorzieht, das sämmtliche, jeden einzelneu Paragraphen
betreffende Material sofort und vollständig zu übersehen. I n den dem
Text beigegebeueu Noten habe ich daher mit Hülfe meiner Erfahrungen
als Hypothekeurichter versucht, in derselben Weise wie bei meinem Kom-
mentar zur Subhastations-Ordnung, nach Ausscheidung des für das Ber-
ständniß entbehrlichen und nur den praktischen Gebrauch erschwerenden Stoffs,
aus den genannten, mir gütigst zur Verfügung gestellten Materialien
gewissermaßen einen Auszng zu bieten, welcher jedoch da, wo es sich um
die Einführung neuer Rechtsgnmdsätze handelt, hat ausführlicher werden
müssen. I m Uebrigeu habe ich, um für meine Bemerkungen eine größere
Zuverlässigkeit zu erzielen, mich bemüht, möglichst die eigenen Worte der
gesetzgeberischen Faktoren wiederzugeben, auch für Diejenigen, welche Aus-
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sichtlicheres zu wissen wünschen, die betr. Seitenzahlen der Materialien
genau allegirt. Die in den Entscheidungen Bd. 1. bis 65. und in Striet-
h o r M Archiv Bd. 1. bis 8 1 . abgedruckten Entscheidungen des Ober -T r i -
bunals habe ich, soweit sie zur Zeit noch Gültigkeit oder Interesse haben,
gehörigen Orts mitgetheilt. I n einem Anhange endlich sind nach dem
praktisch bewährten Vorbilde früherer Kommentatoren der Hypotheken-
gesetzgebung diejenigen Gesetze, welche bei Bearbeitung der Grundbuch-
sachen nicht entbehrt werden können, in chronologischer Folge zusammen-
gestellt.

Zur Erklärung der Allegate bemerke ich schließlich noch, daß das
Gesetz über den Eigenthumserwerb :c. als „materielles Ges.", die Grund-
buch-Ordnung -- „ G . B . O." , der Bericht der Kommission des Abgeord-
netenhauses aus der Sitzungs-Periode 1869/70 -- „ Komm. Ber. I . " , der
von 1871/72 - „Komm. Ber. I I . " , der Bericht der Kommission des Her-
renhauses von 1871/72 - „Komm. Ber. des H. H . " bezeichnet sind, und
daß ich nur die Motive der Staatsregierung zu der letzten dem Landtage
gemachten Vorlage in Bezug genommen habe.

Sollte der Praktiker finden, daß der Kommentar das zur Erklärung
der Abweichungen und Neuerungen des gegenwärtigen Rechtszustandes
nothwendige uud unentbehrliche Material gewährt, dann ist der Zweck
meiner Arbeit erreicht.

N e u h a l d e n s l e b e n im Juni 1872.

Der Verfasser.
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I.

esetz
über den

Eigenthumserwerb und die dingliche Gelastung der Grundstücke,
Bergwerke nnd selbstständigen Gerechtigkeiten.

P H i l l er, Eigenthumserwerb.





Gesetz
über den

Mthumserwerb und die dingliche Nelastung der Grundstücke, Uerg-
werke und selbstständigen Gerechtigkeiten

vom 5. Mai 1872.

Wir Wi lhe lm, von Gottes Gnaden König von Preußen :c.

verordnen für die Lanoestheile, in welchen das Allgemeine Landrecht und die
Hypotheken-Ordnung vom 20. Dezember 1783 gilt, mit Ausschluß der Gebiets-
theile der Provinz Hannover, unter Zustimmung der beiden Häuser des Land-
tags Unserer Monarchie, was folgt:

«rfter Mnitt.
Von dem Erwerb des Gigenthnms an Grnndftücken.)

2) Das Allgemeine Landrecht folgt in der Lehre vom Eigenthumserwerb der Römischen
Traditions-Theorie. Es verlangt den ti tulu» und inaäu8 ac^uilsnäi und hält, wenige Fälle
ausgenommen, für den Erwerb beweglicher und unbeweglicher Sachen die Besitzergreifung für
erforderlich (§. 3 . 1 . 9.), welche bei den sogenannten mittelbaren Erwerbsarten durch die Ueber-
gabe vermittelt wird (§. 1.1. 10.). Lag hiernach der Schwerpunkt in der Uebergabe, so konnte
die Eintragung des Eigenthümcrs in die HypothekenbUcher nur die Bedeutung einer Beurkundung
des anderweit schon eingetretenen und vollendeten Erwerbs erhalten. Das durch die^ Tradition
geschaffene natürliche Eigenthum wurde durch die Eintragung zum bürgerlichen Eigenthum
erhoben. Nur der eingetragene Eigentümer war zu allen Dispositionen über das Grundstück
mit Dritten befugt, d. h. der Drit te, der mit ihm verhandelt, war gegen alle Anfechtung von
Seiten nicht als Eigenthümer eingetragener Personen gesichert. §§. ?. 8. I . 10. Der nicht
eingetragene Eigenthümer blieb dagegen der wirkliche, wahre Eigenthümer. §. 10. id . Der
eingetragene Eigenthümer war hiernach, wenn neben ihm ein natürlicher Eigenthümer vorhanden,
ein fingirter, d. h. ein solcher, der dritten Personen gegenüber als Eigenthümer gelten sollte,
selbst wenn er es in Wirklichkeit nicht geworden war. Die so durch die Existenz zweier Eigen-
thümer desselben Grundstücks heraufbeschworene Gefahr sollte dadurch beseitigt werden, daß die
Zwangspfticht zur Eintragung angeordnet wurde, tztz. 12 — 14. 1. «. Nachdem dieselbe jedoch
als eine lästige Bevormundung durch Kabinets-Ordre vom 31. October 1831 suspendirt worden,
war dieser Zwiespalt wieder in vollem Umfange vorhanden. Hiernach bezeichnen die Motive
(S . 22.) den im Gebiet des Allgemeinen Landrechts und der Hypotheken-Ordnung von 1783
geltenden Rechtszustand folgendermaßen: „Nicht durch die Eintragung, sondern durch die Ueber-
gabe wird das Eigenthum an Grundstücken erworben; nur der in Naturalbesitz befindliche

1 *
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§ . 1 . I m Fall einer freiwilligen Veräußerung ^) wird das Eigenthum an
einem Grundstück nur durch die auf Grund einer Auflassung erfolgte Eintragung')
des Eigenchumsüberganges im Grundbuch erworben. ^)

2) Die anderm Fälle behandelt §. 5.
») Die in Gemäßheit der Vorschriften der s§. 48 ff. G. B. O. erfolgt.
4) Der Nachweis der Uebergabe ist nicht mehr erforderlich, Vergl. Note 1 . — Wann die

Gefahr auf dm ErWerber Übergehen fo l l , darüber haben sich die Parteien zu vereinbaren. Ist
dies nicht geschehen, so kommen die Vorschriften des Landesrechts zur Anwendung (Motive S . 31).

Das E i n t r a g u n g s - und P u b l i z i t ä t s - P r i n c i p des § 1 gilt für alle dinglichen
Rechte, mit Ausnahmen, die auf praktischen Erwägungen beruhen, im §. 12 und im §. 54.

Eigenthümer kann das Grundstück weiter veräußern, weil nur er es auch dem Erwerber über-
geben kann; >̂er eingetragene Eigenthümer dagegen, welchem das Grundstück nicht übergeben
worden, kann mit dem gutgläubigen Dritten alle anderen Rechtshandlungen unanfechtbar
vornehmen, welche das Grundstück belasten, foweit dazu nicht der Besitz nöthig ist."

M i t vollem Recht erklären die Motive einen solchen Rechtszustand als unhaltbar und
ungesund. Sollen die Hypothekenbücher nicht blos Pfand-, sondern auch wirkliche Grundbücher
sein, d. h. sollen durch sie die Eigentumsrechte an Grundstücken durch Oeffentlichkeit klar gestellt
und befestigt werden: so muß ein hierauf gegründeter, sicherer Immobil iar-Credit offenbar
darunter leiden, wenn der eingetragene Eigenthümer nicht der wahre ist, wenn der Tradition
eine größere Bedeutung als der Eintragung beigelegt wird. War die Tradition für das
Erforderniß der Oeffentlichkeit nicht genügend, fo kommt hinzu, daß durch die Uebergabe, wenn
die desfalsige Versicherung der Interessenten nicht als eine bloße Redensart wie in den meisten
Fällen anzusehen, immerhin nur der Besitz übertragen wurde. Die Römische Traditions-
Theorie verlassend, hat sich daher das vorliegende Gesetz der A u f l a s s u n g s - T h e o r i e des
Deutschen Rechts wieder genähert. Nach demselben hat die Veräußerung und Belastung der
Grundstücke von je her als charakteristisches Merkmal das der Oeffentlichkeit gehabt, welche diese
Rechtsakte begleiten mußte, um ihnen gegen Dritte die volle Rechtswirkung zu geben. Erst
durch den öffentlichen Akt, der in der späteren Zeit durch Einschreibung in öffentliche Bücher
vollendet wurde, und zwar durch ihn allein, wurde der Erwerber des Grundstücks Eigenthümer.
So ist es möglich, einen inoän8 aoguiisuäi zu schaffen, der auf unzweifelhafte Weise ohne
künstliche Folgerung durch sich selbst Allen zu jeder Zeit erkennbar macht, daß gerade das
E igen thum selbst übergegangen ist. Der Titel für diesen uioäu« ist der Wille des bisherigen
Eigenthümers, der in der Auflassungserklärung ausgedrückt ist. (Z. 2.) Wenn in konsequenter
Durchführung der Auflafsungs-Theorie festgefetzt wird:

n u r derjenige, welcher auf Grund der Eigenthumsauflafsung des eingetragenen
Eigenthümers als neuer Eigenthümer eingetragen ist, hat das Eigenthum erworben,

dann giebt es neben dem bürgerlichen nicht noch einen natürlichen Eigenthümer, dann sind die
früheren Kollisionen zwischen einem eingetragenen (fingirten) und einem nicht eingetragenen
(wahren) Eigenthümer geschwunden. Wer sonst noch einen vertragsmäßigen Anspruch auf Auf-
lassung hat, mag sich an feinen Kontrahenten halten, kann aber das vollendete Recht des
eingetragenen Erwerbers nicht mehr überwinden.

So wird das P r i n c i p der P u b l i z i t ä t noch consequenter durchgeführt. Der Inhal t
des Grundbuchs bleibt die ausschließliche Erkennwißquelle: die landrechtliche Theorie der
Schlechtgläubigkeit im Sachenrecht und der anderweitigen Wissenschaft oder Kenntniß des
Erwerbers eines Grundstücks von dem Recht eines Dritten kommen nicht mehr in Betracht.
§. 4 (Motive S . 19—29).

Ueber die Bedenken gegen die Neuerung sagen die Motive S . 28 ff. wörtlich Folgendes:
„Man hat zunächst die rechtlose Stellung, in welcher der Erwerber in der Zeit zwischen dem
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§. 2. Die Auflassung 5) eines Grundstücks erfolgt durch die mündlich und
gleichzeitig«) vor dem zuständigen Grundbuchamt abzugebenden Erklärungen des
eingetragenen') Eigenthümers, daß er die Eintragung des neuen Erwerbers
bewillige und des Letzteren, daß er diese Eintragung beantrage. ^)

5) Die Auflassung ist ein zweiseitiger Vertrag: sie beruht auf dem Willen des Veräußerers
und der Annahme des Erwerbers.

6) Bei dieser strengen Form sind Bestimmungen für den F a l l mehrfacher A u f l a s -
sungen entbehrlich. — Die Vertretung durch B e v o l l m ä c h t i g t e ist statthaft. (Komm.-Ber.
des H. H. S . 30.)

') Wer nach den bisherigen Gesetzen Eigenthum erworben hatte, muß also, bevor er auf-
lassen darf, sein Eigenthum nach §.49. G. B . O. eintragen lassen. — Ueber eine scheinbare
Ausnahme vergl- §. 5 3.I.2

«) tz. 2 erhebt das K o n s e n s - P r i n c i p zur alleinigen Grundlage aller Eintragungen in
das öffentliche Buch. (Komm.-Ber. I . S . 12.) ok. §§. 13.19. 53. D i e Urkunde über das
Veräußerungsgeschäf t braucht (ct. 8.48 al.2 O. B. O.) nicht vorgelegt zu werden, weil
der T i t e l für die Eintragung in dem von» Erwcrber acceptirtcn, durch die Auflasfungscrklärung

Vertragsabschluß und der Eintragung sich befinde, für bedenklich halten wollen. Diese Zwischen-
zeit hat aber in der großen Mehrzahl der regelmäßigen Fälle keine größere Bedeutung, als die
zwischen dem Vertragsabschluß und der wirklichen Uebergabe. Aus dem Vertrage hat jetzt der
Erwerber eine Klage auf Uebcrgabe; er würde nach dem neuen System auch eine Klage auf
Auslassung des Eigenthums haben, und daß die Auflassung und die ihr folgende Eintragung
eine längere Zwifchenzeit der Unsicherheit erzeugen follte, als die Uebergabe. wi l l in keiner Weise
einleuchten. Der Gcgengrund beweist überhaupt zu viel; denn wil l man eine solche Zwischenzeit
für bedenklich halten, fo muß konsequent an den Vertragsabschluß der Eigenthumsübergang
gebunden werden, wie nach Französischem Recht. Dann verzichtet man aber aus den Charakter
der Oeffentlichkeit. Unerheblich ist ferner das Bedenken, daß die Einheit der Normen über den
moäu8 acguirenäi von Eigenthumsrechten durch die neue Theorie gestört wird. Daß die
Bedingungen und Formen des Eigenthumserwerbes an Grundstücken andere sind als an beweg-
lichen Sachen, folgt aus der verschiedenen Natur der Gegenstände. Daß aber der Erwerb des
Grundeigenthums in den Fällen, wo sür das Grundstück nach dem bisherigen Rechte ein Blat t
im Grundbuch nicht oder noch nicht existirt, nicht an die Eintragung geknüpft werden kann,
sondern diese Fälle noch nach dein bisherigen Recht beurtheilt werden müssen, ist theils bei der
Seltenheit der Fälle, die bei der fortschreitenden Negulirung der Grundbücher immer mehr
eingeschränkt werden, zumal die neue Grundbuchordnung die Eintragung a l l e r selbstständigen
Grundstücke in das Grundbuch vorschreibt, mithin künftig nicht mehr Grundstücke außerhalb des
Grundbuchs in den Veräußcrungsverkehr kommen werden, theils aus der Erwägung ohne
Gewicht, daß dieses Nebeneinanderbestehen der Eintragungs- und Traditionstheorie im Rechts -
system doch keine Kollision bei demselben Grundstück erzeugt, wie es nach dem jetzigen
Rechtszustand geschieht, nach welchem für dasselbe Grundstück zwei Eigenthümcr, ein wahrer
und ein fingirter, mit direkt widerstrebenden Interessen exiftiren können. Wird das Eintragungs-
princip streng und konsequent durchgeführt, so wird allerdings der Vorschrift des §. 13. der
Hypotheken-Novelle vom 24. Ma i 1853, welche die nur historische Erwähnung der Zwischen-
besitzer gestattet, das Bereich der Anwendbarkeit entzogen. Daraus kann aber ein Gegengrund
schwerlich hergeleitet werden. Es soll eben vermieden werden, daß lange Zeit hindurch der
Erwerber uneingetragen bleibt, und wenn rasch auf einander mehrere Veräußerungen eines
Grundstückes stattfinden, so wird es wohl nicht schwer sein, von dem eingetragenen Eigenthümer
die Auflassungserklärung für den letzten Erwerber abgeben zu lassen, wobei dann eine historische
Erwähnung der Zwischenerwerber nicht einmal nöthig ist."
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§. 3. Ein Erkenntniß, durch welches der eingetragene Eigenthümer eines
Grundstücks zur Auflassung rechtskräftig verurtheilt ist, ersetzt die Auflassungs-
erklärung desselben, u)

§. 4. Die Kenntniß des Erwerbers eines Grundstücks von einem altern
Rechtsgeschäft, welches für einen Anderen ein Recht auf Auflassung dieses
Grundstücks begründet, steht dem Eigenthumserwerb nicht entgegen.")

§. 5. Außerhalb der Fälle einer freiwilligen Veräußerung " ) wird Grund-
eigentum nach dem bisher geltenden Recht erworben. Das Recht der Austas-

ausgedrückten Willen des Veräußerers allein liegt und weil es ganz gleichgültig ist, ob dieser
Wille sich auf einen Veräußerungsvertrag von bestimmter Ar t , auf Kauf, Tausch, Schenkung
gründet. Die Vorlegung der Urkunde über das Rechtsgeschäft würde auch deshalb zwecklos fein,
weil das bisherige Legalität«-Princip aufgehoben ist. §. 46 »1.2 O . B . O. Auch bei der Auf-
lassung von einzelnen Trennstücken braucht der Z e r t h e i l u n g s - B e r t r a g dem Grundbuchamt
nicht vorgelegt zu werden.

An den bestehenden Borschriften über die F o r m der V e r t r ä g e ist indessen durch die
Auflassung? - und Eintragungstheorie nichts geändert. Die K lage auf Erfüllung, Uebergabe
und Au f lassung kann also nur auf einen formell gültigen Vertrag gegründet werden. Die
auf Grund der Auflassung aber erfolgte Eintragung des Eigenthums muß gelten, wenn auch
der Berttag formell ungültig gewesen. §. 10. (Motive S . 30.)

") Die rechtskräftige Verurteilung ersetzt den Willen des Veräußerers; derselbe braucht
nicht erst durch eine exeoutio aä iacieuäuin erzwungen zu werden. (Motive S . 35.) Unter
Ueberreichung des Erkenntnisses hat der Erwerber vor dem Grundbuchrichter seine Eintragung
als Eigenthümer zu beantragen, statt des bisherigen Eigenthümers kommt das Ertenntniß.
(Komm.-Ber. I I . S . 3 und 4.)

Auf Grund der mit dem Attest der Rechtskraft zu versehenden Erkennwißausfertigung
wird der Grundbuchrichter sehr leicht beurtheilen können, ob das Urtel noch exekutionsfähig
oder ob die Vollstreckbarkeit verjährt ist, er bedarf daher hierzu keiner Bescheinigung des Pro-
zeßrichters. (Komm-Ber. des H. H. S . 32.)

" ) Zur Beseitigung der Kollisionen, welche aus dem Zwiespalt eines wahren und eines
fingirten Cigenthümers nach dem allgemeinen Landrecht entstanden, hat dasselbe ein Mittel in
der N a i a t i ä«8 des E r w e r b e r s zu finden geglaubt. Dieselbe war vorhanden, wenn der
Erwerber wußte, daß fein Veräußerer, obschon als Eigenthümer eingetragen, doch nicht der
wahre Eigenthümcr war. §H. 10. 24. 1.10. Dieser Fall behält jetzt nur noch insofern Bedeu-
tung, als die Kenntniß bes Erwerbers davon, daß fein Veräußerer eine unrichtige Eintragung
als Eigenthümer erlangt hat, den Eigenthumserwerb jedenfalls verhindern muß. ct. §. 9 des
Gesetzes. Es wurde ferner Schlechtgläubigkeit angenommen, wenn der Erwcrber nur wußte,
daß ein Anderer einen älteren Titel zum Erwerbe hatte: dann durfte er gegen diesen feine
erlangte Eintragung nicht geltend machen. §. 25. A. L. R. 1.10. Die Eintragung blieb also
anfechtbar durch einen nur persönlich zur Sache Berechtigten. Diese Einwirkung des schlechten
Glaubens auf den Erwerb des Eigenthums mußte von selbst verschwinden, sobald ein solcher Er-
werb sich n u r durch Auflassung und Eintragung vollzieht. (Motive S . 25.) Der §. 25 1. o. ist
mithin durch §. 4 des Gesetzes aus der Welt geschafft und hierdurch zugleich die Einfühwng
des Gesetzes auf gemeinrechtlichem Gebiet ermöglicht. (Komm.-Ber. I I . S , 5.)

" ) I n denen der Eigenthumserwerb sich nicht als Folge eines Rechtsgeschäfts der Parteien,
sondern in Folge von Ereignissen vollzieht, die nicht Handlungen der Parteien selbst sind
(Motive S 3l . ) . Dahin gehören u. a.: der Erwerb durch Erbgang (§. 367. U. L. R. I . 9 . ;
§s. 288. 311. 1.12.) durch Enteignung, durch Zwangsverkauf (Z. 79. Subh. Ordn.), die Ge-
meinheitstheilungen (§. 169. B. 20. Juni 1817; Crk. des Ob. Tr. 20. November 1860 — St r i t t -
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sung und Belastung des Grundstücks erlangt aber der Erwerber erst durch seine
Eintragung im Grundbuch. 12)

Miterben können jedoch ein ererbtes Grundstück auflassen, auch wenn sie
nicht als Eigenthümer desselben im Grundbuch eingetragen sind. ^ )

§. 6. Gegen den eingetragenen Eigenthümer findet ein Erwerb des Eigen-
thums an dem Grundstück durch Ersitzung nicht stat t .")

§. 7. Der eingetragene Eigenthümer ist kraft seiner Eintragung befugt,
alle Klagerechte des Eigenthümers auszuüben, und verpflichtet, sich auf die gegen
ihn als Eigenthümer des Grundstücks gerichteten Klagen einzulassen.

Gegen seine Eigenthumsklage steht dem Beklagten die Einrede der Ver-
jährung nicht zu. Hat der Beklagte von dem Kläger oder seinem Rechtsvor-
gänger auf Grund eines den Eigenthumserwerb bezweckenden Rechtsgeschäfts den
Besitz des Grundstücks erhalten, so sind die aus dem Rechtsgeschäft herzuleitenden
Rechte nicht als Einrede, ^ ) sondern nur durch Klage oder Widerklage geltend
zu machen.

§. 8. Eine Vormerkung zur Erhaltung des Rechts auf Auflassung oder
auf Eintragung des Eigenthumsüberganges " ) kann nur unter Vermittelung
des Prozeßrichters") oder mit Bewilligung, des eingetragenen Eigenthümers

Horst, Bd. 39. S . 220. — ) , die Gemeinschaft des Eigentums an den Grundstücken des anderen
Ehegatten durch den Abschluß der Ehe (tz. 361. A, L. R. I I . 1.), die Eigmthumsverleihung in
gutshcrrlich-bäuerlichen Verhältnissen, die Ablösung von dinglichen Lasten durch Landabfindung,
die iukjula in twmiuo ullta. (Komm.-Bcr. I . S . 19.)

^ ) Mcht aber der E inze lnerbe, weil dieser mit dem Tode des Erblassers volle Disposi-
tion über das Grundstück erlangt und es mit seinem Vermögen konfundiren kann, während die
Miterbcr diese Disposition erst durch die Erbtheilung erhalten. (Komm. - Ber. I I . S . 6.)

" ) Die Erben repräscntiren, so lange sie in der Gemeinschaft sind, den Erblasser, mit-
hin den eingetragenen Cigenthümer. Die Abweichung von der Regel des ß- 2. ist daher nur
eine scheinbare.

" ) Anders nach dem bisherigen Recht. Vergl. §. 511. A. L. R. I. 9. und Entsch. Bd. 34.
S . 128. Die Motive (S . Z2) fügen jedoch hinzu: „Nur in den Fällen, wo Eigenthum ohne
Eintragung erworben wird, also im Falle der Vererbung, ist eine Ersitzung gegen den Erben,
der sich nicht ha t e in t ragen lassen, auch noch ferner denkbar."

" ) Der vindizirende eingetragene Eigenthümcr kann also nicht mit der s x o e p t i o r s i
venä i ts .« s t t r a ä i t a e zurückgewiesen werden; denn — sagen die Motive S . 33 — fein
aus der Eintragung folgendes Recht ist jedenfalls stärker, als das Recht dessen, dem ein Grund-
stück zwar durch Vertrag veräußert und übergeben, aber nicht aufgelassen worden ist, selbst wenn
der Eingetragene oder fein Rechtsvorgänger felbst der Veräußerer gewesen ist. Der Erwerber
hat noch kein dingliches Recht erlangt, er hat nur seinen vertragsmäßigen Anspruch gegen den
Veräußerer. — Die Duplicität des Bcsitzrechts kann nur dadurch beseitigt werden, daß man
den Besitzer zur Wiederklage drängt, durch welche er eveut. in das Grundbuch kommt. (Komm.-
Ber. I I . S . ?.)

" ) Sowohl in den Fällen der Zß. 1 und 2. wie auch des §. 5. (Komm.-Ber. I . S . 18.)
" ) Die Voraussetzungen, unter denen derselbe das Ersuchen zu erlassen hat, richten

sich nach den allgemeinen Rechtsvorschriften (Komm.-Ber. I . S . 18) und nach §. 70 dieses



8 Gesetz Über den Erwerb des Grundeigenthums « .

eingetragen und nur auf Ersuchen des Prozeßrichters oder auf Antrag Des-
jenigen,^) für welchen die Vormerkung erfolgte, gelöscht werden.

tz. 9. Die Eintragung des Eigenthumsüberganges und deren Folgen kön-
nen nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts angefochten werden. ^ )

Es bleiben jedoch die in der Zwischenzeit von dritten Personen gegen Ent-
gelt und im redlichen Glauben ̂ ") an die Richtigkeit des Grundbuchs erworbenen
Rechte in Kraft.

Gegen diesen Nachtheil kann sich der Anfechtungskläger durch die von dem
Prozeßrichter nachzusuchende Eintragung einer Vormerkung sichern.

ß. 10. Die Anfechtung ist auch auf Grund des Rechtsgeschäfts, in dessen
Veranlassung die Auflassung erfolgt ist, statthaft, jedoch wird die mangelnde
Form dieses Geschäfts durch die Auflassung geheilt. ^ )

'») Ist derselbe eine Privatperson, so muß dieser Antrag vor dem Grundbuchrichter erklärt
werden oder gerichtlich oder notariell beglaubigt fein. M . 31. 32. 33. O. B. O. Dasselbe gilt
von der Bewilligung des eingetragenen Eigenthümers.

" ) Der Erwerb des Grundeigenthums durch Eintragung ist anfechtbar wie jeder andere
Erwerb; die Anfechtung kann dem früheren Eigenthümer, seinem Universalnachfolger oder
Dritten zustehen. Gewiß wird Derjenige ^ fügen die Motive S . 33. 34. erläuternd hinzu —
trotz der erhaltenen Eintragung nicht Eigenthümer, der seine Auflassung von einer Person
erhalten hat, die dem Buchamt fälschlich als der eingetragene, und deshalb zur Veräußerung
berechtigte Eigenthümer vorgestellt worden ist, gewiß auch der Erbe nicht, wenn die Erbes-
bescheinigung eine falsche oder gefälschte gewesen oder wenn das Testament hinterher aus irgend
einem Grunde, z. B . weil ein jüngeres aufgefunden worden, für ungültig erklärt werden mußte.
I n allen solchen Fällen ist die Eintragung eine falsche, sie hat das Eigenthum nicht erwerben
lassen, und der außerhalb der Eintragung stehende Eigenthümer kann die falsche Eintragung
anfechten. Der öffentliche Glaube des Buchs hindert aber, wenn auch die Eintragung des
Eigenthümers sich später als eine falsche erweist, daß die Rechte Derjenigen angefochten werden
dürfen, welche sie von dem zur Zeit eingetragenen Eigenthümer erhalten haben. Wer von dem
eingetragenen obwohl falschen Eigenthümer die Auflassung des Grundstücks erhält, oder wem
von demselben ein einzelnes dingliches Recht auf das Grundstück bewilligt wird, muß ein unter
allen Umständen unanfechtbares Recht erlangen. Nur derjenige Dr i t te , welcher sein Recht auf
das Grundstück von dem falsch eingetragenen Eigenthümer ableitet und Kenntniß der falschen
Eintragung, der betrügerischen Vorstellung, der falschen Erbbescheinigung oder des nichtigen
Testamentes hat, hat leinen Anspruch darauf, sich auf den Glauben des Buchs zu berufen,
weil dieser in ihm durch seine Kenntniß vom Gegentheil beseitigt ist. Er weicht mit seinem
vom eingetragenen Eigenthümer abgeleiteten Rechte dem Anfechtungskläger. Vcrgl. §. 410.
A. L. R. I. 20. — Die besonderen Anfechtungsgründe endlich, welche das sog. P a u l l i a n i s c h e
Rech tsmi t te l darbietet (Ges. vom 9. Ma i 1855, K. O. ßtz. 99—112, 373, 393.), werden
ebenfalls durch die Eintragungstheorie nicht beseitigt, um so weniger, als sie ja gerade die
Bestimmung haben, selbst an sich gültige Eigenthumsübergänge wieder aufzuheben. Die Rechte
gutgläubiger Dritter werden aber auch hier durch den Glauben des Buchs geschützt.

^°) Es kommt hierbei auf den Zeitpunkt des Erwerbes des Rechts an. (Komm. Ber. I.
S . 23.)

" ) Diefe Bestimmung war nothwendig, um die vertragsmäßigen Ansprüche des Ver-
äußerers zu sichern, der, wenn dieselben wegen mangelnder Vertragsform nicht klagbar wären,
auf das Bedenklichste gefährdet werden könnte, indem er feinerfeits den Vertrag durch die Auf-
lassung unwiderruflich erfüllt, mithin das Eigenthum des Grundstücks hingegeben hätte und die
Gegenleistungen nicht fordern könnte. (Motive S . 30.) Vergl- auch Note 8.
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§ .11 . Beschränkungen des Eigentumsrechts an dem Grundstück erlangen
Rechtswirkung gegen Dr i t te^) nur, wenn dieselben die Beschränkungen gekannt
haben oder letztere im Grundbuch eingetragen sind. ^ )

Zweiter Rö^n i t i .
V o n den dingl ichen Rechten a n Grunds tücken . ^ )

§. 12. Dingliche Rechte an Grundstücken, welche auf einem privatrecht-

22) Anfechtbar bleibt die Disposition des gesetzlich vcrfügungsunfähigen EigenthÜmers
stets Demjenigen gegenüber, der sich u n m i t t e l b a r mit ihm eingelassen, also die Verpflich-
tung gehabt hat, sich nach den persönlichen Eigenschaften seines Kontrahenten zu erkundigen.
(Motive S . 35.)

22) Ist bereits jetzt bestehendes Recht. Vergl. §. 265. A. L. R. I . 11 in Betreff der auf-
lösenden Bedingungen, z . B . des Vorbehalts des Wiederkaufs; ß, 570. I . 20. ib. in Betreff
des nicht unmittelbar aus dem Gesetz entspringenden Vorkaufsrechts; W. 259. 260. 665—667.
I . 18. id. in Betreff der Lehnseigenschaft; §Z. 64. 65 I I . 4. Ib. in Betreff der Fideikommiß-
Eigenschaft. M i t der Unwissenheit einer in das Hypothckenbuch eingetragenen Verfügung soll
sich nach §. 19. I , 4. ib. Niemand entschuldigen können. Außer den oben genannten sachlichen
und vertragsmäßigen Beschränkungen gehören auch hierher die persönl ichen Bes c h r änk un -
gen des E i g c n t h ü m e r s , wie Minderjährigkeit, väterliche Gewalt, Ehe, Prodigalttätu.s.w.
(Motive S . 35 und Komm. Ber. des H. H. S . 37).

" ) Die Auflassungs- und Eintragungstheoric gilt auch für den Erwerb aller dinglichen
Rechte an Grundstücken mit alleiniger Ausnahme der in §. 12 genannten Fälle, in denen kein
praktisches Bedürfniß vorgelegen hat, die Eintragung anzuordnen, rWp. die Eintragung, wie
bei der Pacht und Miethc, praktisch nicht durchzuführen sein würde, - ^ Zwei Abweichungen
von dem bisherigen Recht sind hervorzuheben:

a. Der Nießbrauch hatte früher auch dann dingliche Wirkung, wenn der Berechtigte
'sich im Besitz des Grundstücks befand. §. 135. A. L. R. I 2 ; §§. 2. 4. I. 19. i b . ; U . 2. 4.
73. I . 21. ib . ; wird dagegen jetzt der Nießbrauch als dingliches Recht nur durch Eintragung
tonstituirt, so ist der Erwerb durch Ersi tzung künftig ausgeschlossen. Der am Tage der
Gesetzeskraft bereits ersessene Nießbrauch bleibt selbstredend in Kraft, der Lauf der Ersitzung
dagegen wird gehemmt.

b. Die auf einem besonderen Rechtstitcl beruhenden R e a l lasten, soweit dieselben über-
haupt noch nach §. 9 l des Ges. vom 2. März 1850 einem Grundstück auferlegt werben dürfen,
können gleichfalls nicht niehr durch Ers i tzung erworben werden. Auch ist es von nun an
gleichgültig, ob dem Hypothekcngläubiger oder Erwerb« des Grundstücks die Existenz der Real-
last bekannt gewesen ist oder nicht. Der Inhal t des Grundbuchs ist allein maßgebend. (Mo^
tive S . 37. 38.)

Ueber die rechtliche N a t u r der R e a l l a s t e u vergl. die Erk. des Ob. Tr . 3. J u l i
1856 und 23. Ma i 1862 (Striethorst Bd. 22. S . 78 u. Bd. 46. S . 100) so wie auch Entsch.
Bd . 18. S . 316—326, über den Unterschied zwischen R e a l l a s t e n u n d S e r v i t u t e n
Striethorst Bd. 26. S , 302, — Das Ob. Tr . sagt ferner: Rea l l as ten sind solche dingliche
Rechte, deren Gegenstand zwar persönliche Leistungen ausmachen, so jedoch, daß diese sich fort-
während wiederholen, und daß die Verpflichtung dazu mit dem Besitz einer bestimmten Sache
verbunden ist. Erk. 4. Apr i l 1865 (Striethorst Bd. 58. S . 253). — Rückstände v o n
Rea l l as ten , sowohl von verfassungsmäßig keiner Eintragung in das Hypothckenbuch bedür-
fenden, als die auf besonderen Rechtstiteln beruhenden und hypothekarisch eingetragenen,
ing le ichen v o n Hypo thekenz insen haben, soweit sie nicht verjährt sind, die Natur eines
objectiv dinglichen, gegen jeden dritten Besitzer verfolgbarcn Rechts. Eine Beschränkung dieser
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lichen Titel ^ ) beruhen, erlangen gegen Dritte nur durch Eintragung Wirksam-
kei t^) und verlieren dieselbe durch Löschung.

Der Eintragung bedürfen jedoch nicht die gesetzlichen Vorkaufsrechte,^) die
Grundgerechtigkeiten, 2«) die Miethe und Pacht ^ ) und diejenigen Gebrauchs-
und Nutzungsrechte, welche nach §§. 8., 142. des Allgemeinen Berggesetzes vom
24. Jun i 18652") im Wege des Zwangsverfahrens erworben werden können.^)

Inwieweit die den Rentenbanken überwiesenen Renten und die Domainen -
Amortisationsrenten der Eintragung bedürfen, wird durch das Gesetz vom 2. März
1850 über die Rentenbanken für dessen Geltungsbereich bestimmt. ^ )

§. 13. Zur Eintragung eines Rechts in der zweiten Abtheilung des Grund-
buchs genügt der Antrag des eingetragenen oder seine Eintragung gleichzeitig
erlangenden Eigenthümers unter bestimmter Bezeichnung des Rechts und des
Berechtigten.

Auf Antrag des Berechtigten ^ ) fmoet die Eintragung statt, wenn der ein-

Verfolgbarkeit auf zweijährige Rückstände findet, abgesehen von dem Fall der Unzulänglichkeit
der Kaufgelder des belasteten Grundstücks oder des Konkurfes, nicht statt. Pr, 2288. vom
10. Apri l 1851 (Entsch. Bd. 21. S . 44. u. Striethorst Bd. 2. S . 61.).

25) I m Gegensatz gegen die aus publicistischen Verhältnissen entspringenden, an den
Staat, Gemeinde u. s. w. zu entrichtenden, öffentlichen gemeinen Lasten und Abgaben (§ß. 47—49
Konl. Ordn.). — Komm. Ber. I . S . 27. —

2«) Es ist nicht gemeint, daß die Eintragung des Rechts auf Grund des vorzulegenden
Titels zu erfolgen habe, es gilt vielmehr auch hier das Konsensprincip nach §. 13. (Komm.
Ber. I . S . 27.)

2') Ist bereits nach §. 573. A, L. R- I . 20. bestehendes Recht. Dergleichen gesetzliche
Vorkaufsrechte existiren nur noch für den Mitcigenthümer und in Folge ber Expropriation.
§.2. N i . 6. u. §. 4. Ges. 2. März 1850 (G. S . S . 77.), abgedruckt unter Nr. XV. des

2«) Wie nach Anh. §. 58. zu §. 18. A. L. R. I . 22.
2°) Es ist bereits landrechtlicher Grundsatz nach Z. 2. A. L. R. I . 2 1 , daß Miethe und

Pacht durch den Besitz dingliche Wirkung erhalten.
2°) Abgedruckt unter Nr. XX. des Anhangs.
" ) Vermöge ihrer inneren Verwandtschaft mit den aus dem Pachtverträge hervorgehenden

Gebrauchs- und Nutzungsrechten. (Motive S . 37.)
32) tz. 18. dieses Gesetzes schreibt vor:
„D ie an die Rentenbank abgetretenen Renten genießen bei Konkurrenz mit anderen Ver-

pflichtungen des belasteten Grundstücks dasselbe Vorzugsrecht, welches die Gesetze den Staats-
steuern beilegen. Sie bedürfen keiner Eintragung in das Hypothekenbuch des verpflichteten
Grundstücks, welches jedoch für die Dauer der Amortisationsperiode der Rentenbank verhaftet
bleibt. — Diejenigen eingetragenen Reallasten, an deren Stelle die Renten getreten sind,
werben im Hypothekenbuch kostenfrei gelöscht; dagegen wird in diesem Falle kostenfrei im Hypo-
thekenbuche vermerkt, daß das Grundstück der Rentenbank rentenpflichtig ist. — Die Löschung
wird von der Auseinandersetzungsbchörde beantragt, sobald die Uebernahme der Rente von der
Direktion der Rentenbank und die Absindung des Berechtigten erfolgt sind (§. 30)."

Dieselbe Vorschrift findet nach §. 64. a. a. O. auch auf Domaineu - Amortisation? - Renten
Anwendung.

»») Zu einem solchen Antrage sind die D o m ä n e n - R e n t ä m t e r Namens des Fiskus
ohne speziellen Auftrag der vorgesetzten Regierung legitinnrt. R. 1. Februar 1841 ( I . M . B.
S . 83.).
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getragene Eigenthümer ihm gegenüber in einer beglaubigten Urkunde die Ein-
tragung bewilligt hat.

§. 14. Fehlt die Einwilligung des Eigenthümers, so kann die Eintragung,
auch wenn das Recht auf einer letztwilligen Verfügung des Erblassers des Eigen-
thümers beruht, nur auf Grund eines rechtskräftigen Erkenntnisses auf Ein-
tragung oder auf Ersuchen einer zuständigen Behörde^) erfolgen.

§. 15. Der Erwerb des eingetragenen dinglichen Rechts wird dadurch nicht
gehindert, daß der Erwerber das ältere Recht eines Anderen auf Eintragung
eines widerstreitenden dinglichen Rechts gekannt hat, oder daß sich Letzterer
bereits in der Ausübung dieses Rechts befindet. ^ )

§. 16. Eine Vormerkung zur Erhaltung des Rechts auf Eintragung eines
dinglichen Rechts kann nur nach Vorschrift des §. 8. eingetragen und gelöscht
werden.

Durch die Vormerkung wird für die endgültige Eintragung die Stelle in
der Reihenfolge der Eintragungen gesichert.

§. 17. Die Rangordnung der auf demselben Grundstück eingetragenen
Rechte bestimmt sich nach der Reihenfolge der Eintragungen, die letztere nach
der Zeit, zu welcher der Antrag auf Eintragung dem Grundbuchamt vorgelegt
worden ist.

Eintragungen unter demselben Datum haben die Rangordnung nach ihrer
Reihenfolge, wenn nicht besonders dabei bemerkt ist, daß sie zu gleichen Rechten
neben einander stehen sollen. ^ )

^ ) Z B. der General-Kommissionen. (Komm. Ber. I . S . 33.)
n) Nachdem die sog, Schlechtgläubigkeit im Immobiliar-Sachenrecht als unvereinbar mit

der Auslassung?- und Eintragung-Theorie fallen gelassen werden mußte, kann nur der Inhal t
des Grundbuchs allein entscheidend sein. Ueber die Anwendung desselben Grundsatzes vgl. §. 4.
und die Note 10.

Die ss- 4 — 6 . A. L. R, I . 19. behalten ihre Bedeutung für diejenigen dinglichen Rechte,
deren Dinglichkeit nicht an die Eintragung, sondern au den Besitz und die Ausübung gebunden
bleibt. (Motive S . 38.)

»«) §. 17. reproducirt das bestehende Recht aus §. 500, A. L. R. I . 20.
Wenn mehrere Forderungen unter verschiedenen Nummern ohne nähere Bestimmung in

dem Eintragungsvermerk selbst in das Hypothekcnbuch eingetragen worden sind, so bestimmt
die Reihenfolge, in wecher dieselben hinter einander eingetragen stehen, allein das Vorrecht ber
Hypotheken ohne Rücksicht auf das Datum der Eintragungsverfiigung. Pr. 2367. v. 29. März
1852. — Für einen im Hypothekenbuch zu vermerkenden Arrest bildet die den Arrest verhängende
Verfügung des Prozeßrichters das Memoriale, worauf erst die Eintragung des Arrestes dekretirt
werden kann. Die vor dem Datum dieser Verfügung erfolgte Präsentation des Arrestgefuchs
zu den Grundalten ist ohne rechtliche Bedeutung. Erk. des Ob. Tr . 11 Februar 1858 (Striet-
Horst Bd. 27. S . 270). — Bei begründeten Arrestschlägen ist die Präsentation der Requisition
des Prozeßrichters zu den Hypotheken'-Akten, nicht die Eintragung selbst in Kollisionsfällen
entscheidend. Jene Präsentation ist jedoch nur dann entscheidend, wenn die Eintragung daraus
wirklich später erfolgt ist, nicht aber in dem Falle, wenn auf Grund des ergänzten Gesuchs,
das später von Neuem präsentirt worden, die Eintragung geschehen ist. Erk. des Ob. Tr.
27. Juni 1859 (Striethorst Bd. 34. S. 102).
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3riüer R^l^niü.
V o n dem Recht der Hypothek u n d der Grnndschu ld .

1. Von der Beg ründung dieser Rechte.
§. 18. Das Recht der Hypothek und der Grundschule) entsteht durch

die Eintragung im Grundbuch. ^ )
§. 19. Die Eintragung erfolgt:

1. wenn der eingetragene oder seine Eintragung gleichzeitig erlangende 2»)
Eigentümer sie bewilligt.")

Die Bewilligung kann mit Angabe eines Schuldgrundes geschehen
(Hypothek), oder ohne Angabe eines Schuldgrundes (Grundschuld). I m
ersteren Falle muß die Schuldurkunde vorgelegt werden;")

Dar in , daß einem Gläubiger bei Eintragung seiner Forderung in das Hypothekenbuch
die dieser Forderung vor einer anderen zuständigen Priorität nicht gewahrt worden ist, liegt
die Verletzung eines schon existirenden Vermögensrechts, und steht dem durch die unrichtige
Eintragung benachteiligten Gläubiger gegen den anderen Gläubiger sofort ein Klagerecht dahin
zu, daß dieser die Berichtigung der Eintragung geschehen lasse, Erk. des Ob. Tr. 10. Novem-
ber 1865 (Striethorst Bd. 62. S . 30.).

" ) Was unter „ Grundschuld" zu verstehen, ergiebt sich aus 8.19. Nr. 1.
'«) Wie bisher nach §.411. A L. R I. 20. Welche Bedeutung für den Erwerb des

Rechts der Moment der Präsentation des Eintragungsgesuchs und das Datum der Eintragungs-
Verfügung haben, darüber vergl. die Crk. des Ob. Tr. 23. Decembcr 1861 (Entsch. Bd. 47.
S . 178.), 16. November 1866 (Striethorst Bd. 66. S . 164.) und 14. Juni 1867 (Entsch.
Bd. 58. S . 198.).

2») Was bei der Hypothekbestellung für rückständige Kaufgelder, Abfindungen, Erb-
theile u. f. w. die Regel bildet.

" ) Wie der Eigenthums-Erwerb — führen die Motive S . 57 aus — nicht in dem
Beräußerungsvertrage, sondern in der Auflassungserklärung seinen Titel hat: so ist der T i t e l
zur E i n t r a g u n g der Hypothek nicht das Schulbverhältnitz, sondern die im Antrage aus-
gedrückte Bewilligung des Eigenthümers. Ohne oder gegen diesen Willen darf keine Hypothek
eingetragen werden, außer wenn eine höhere Macht ihn zu brechen oder zu ersetzen berechtigt
ist (§. 19 Rr. 2. u. 3.). Dasselbe gilt von dem sog. gesetzlichen P fandrech t , ok. ß. 412.
A. L. R. I . 20. u. §. 182. Ti t . I I . H. O- v. 1783. Wird von dem Eigentümer die Ein-
tragung dieses Pfandrechts dem Legatar (§. 290. A. L. R- I. 12.), der Ehefrau (§. 254. I I . 1.),
den Andern (§.176. I I . 2.), den Pflegebefohlenen (§.296. I I . 18.) verweigert: fo kann sie
nur auf Grund eines Erkenntnisses geschehen. Dahin sind also die allg. landrechtlichen Be-
stimmungen abgeändert.

" ) Nach A l l g e m e i n e m Landrecht ist die Hypothek led ig l i ch ein sog. acces-
for isches Recht; sie soll für die Erfüllung einer Forderung dem Gläubiger Sicherheit bieten,
ihre Gültigkeit hängt von der des persönlichen Anspruchs ab, zu dessen Sicherheit sie bestellt
worden. §. 415. I . 20. Die Rechtsentwickelung der Nwzeit giebt daneben im Interesse des
Immobiliarkredits der Hypothek eine formale Selbstständigkeit, indem die Hypothek fortbestehen
soll, fo lange sie in dem Buch nicht gelöscht ist, auch wenn der persönliche Anspruch durch T i l -
gung oder sonst aufgehört hat. Eine solche ungelöschte Hypothek wird dem Besitzer zur weiteren
Disposition überlassen. Anh. §. 52. zu §. 484. I . 16. und Dekl. 3. Apr i l 1824 (G .S- S.7?.).
Das gegenwärtige Gesetz ist auf demfelben Wege weiter vorgefchritten. Wenn die Hypothek —
so argumentiren die Motive S . 41 ff. — an die Gültigkeit der persönlichen Schuld, die durch
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2. wenn der Gläubiger auf Grund eines rechtskräftigen ^ ) Erkenntnisses,
durch welches der eingetragene Eigenthümer zur Bestellung einer
Hypothek oder Grundschuld") verurtheilt worden ist, die Eintragung
beantragt;

3. wenn eine zuständige Behörde gegen den eingetragenen Eigenthümer
die Eintragung nachsucht.

§. 20. Der eingetragene Gläubiger erlangt das Verfügungsrecht über die
Gnmdschuld erst durch die Aushändigung des Grundschuldbriefs an i hn . " )

§. 21. Der eingetragene Miteigentümer kann auf seinen Antheil eine
Hypothek oder Grundschuld bewilligen; auch kann im Wege des gesetzlichen
Zwanges gegen ihn auf seinen Antheil eine solche eingetragen werden.")

sie gesichert werden soll, gebunden würde, so müsse sie ihren Zweck verlieren und könne nicht
mehr die Sicherheit bieten, die man von ihr zu verlangen habe, — indem jede Einrede, die
der Obligation entgegengestellt werden kann und diese entkräftet, auch das Sicherungsmittel,
die Hypothek entkräften müsse. Deshalb dürfe die Hypothek nicht mehr von der Gültigkeit der
Schuld abhangen, sie müsse ihre Begründung in sich selbst tragen, die Sicherheit der Schuld
könne nur ihr Zweck sein. Hiernach würde die Gültigkeit der Eintragung lediglich durch den
formalen Akt der Eintragung bedingt. I n i h r e m Zweck zwar eine accessorische S t i -
p u l a t i o n w ü r d e die Hypo thek so i n i h re r f o r m a l e n B e g r ü n d u n g selbst-
ständig und deshalb unabhängig, gewissermaßen ein R e a l w e c h f e l sein. Der Verkehr
mit Hypotheken würde sich heben, wenn der Erwerber uicht mehr, um sicher zu sein, auf eine
mühsame Prüfung der persönlichen Schuld zurückzugehen brauche. Bewillige nun der Besitzer
die Eintragung einer Hypothek, so liege eben in dieser Bewilligung ein V e r z i c h t au f a l l e
E i n r e d e n aus der rechtsgü l t igen Entstehung des persönlichen Schu ldve rhc i l t -
nisses. Das letztere sei für die Rcchtsbeständigkeit der Hypothek völlig gleichgültig. Es bedürfe
also einer Eintragung des Schulbgrundes, folglich auch der Vorlegung der Schuldurkunde nicht
mehr. Habe aber die Hypothekenbehörde keinen Gegenstand mehr für die Prüfung des mate-
riellen Rechtsverhältnisses, welches ihr nicht ferner aufgedeckt wird, fo falle auch damit von
selbst das sog. LeZMtätsprinziv (tz. 46. G. B. O.). Vergl. auch den diesen Erwägungen sich im
Wesentlichen anschließenden Komm, -Ber. I . S . 30—34. Das Herrenhaus hat jedoch (vgl.
den Bericht S . 40—43) der Einführung einer solchen Realobligation für alle Arten von Hypo-
theken widersprochen, indem es namentlich davon ausgeht, daß es eine Reihe von Lebens-
verhältnissen giebt, in denen die Hypothek lediglich zur Sicherheit konstituirt wird, ohne daß
man die Absicht hat, dieselbe in den Verkehr zu bringen. So sind die beiden parallel
laufenden Institute, die Hypothek und die Grundschuld, in das Gesetz gekommen.

^ ) Daß das Erkenntniß rechtskräftig sein muß, versteht sich von selbst und brauchte nicht
ausdrücklich gesagt zu werden.

" ) Wenn das Erkenntniß nicht ausdrücklich auf Verurtheilung zur Bestellung einer ver-
sprochenen Grundschuld lautet, so kann nur eine Hypothek eingetreten werden. (Komm,-Ber.
des H. H. S . 43.)

" ) Der Gläubiger hat möglicher Weise eine Klage gegen den Eigenthümer auf Aushän-
digung des Briefes, aber er kann die Grundschuld nicht auf Andere übertragen, weil diese
Übertragung von der des Briefes nicht zu trennen ist. (Motive S . 58.) Anders bei der
Hypothek mit Rücksicht auf deren accessorische Natur und auf die Bestimmung des 3- 122.
G. V. O. , nach welcher auf die Ausfertigung des Hypothekenbriefs verzichtet w^den kann.
(Komm. Ber. I I . S . 10.)

" ) Nach den Motiven S . 58. hat die Frage, ob der eingetragene Miterbe vor der Thei-
lung seinen Antheil am Grundstück verpfänden kann, hier nicht entschieden werden sollen. —
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§. 22. Der Gläubiger hat das Recht, unter Vermittelung des Prozeß-
richters") eine Vormerkung auf dem Grundstück seines Schuldners eintragen
zu lassen. 4?)

Auch diejenigen Behörden, welche die Eintragung einer Hypothek gegen
den Eigenthümer nachzusuchen gesetzlich berechtigt sind, können die Eintragung
einer Vormerkung verlangen.

Durch die Vormerkung wird für die endgültige Eintragung die Stelle in
der Reihenfolge der Eintragungen gesichert. ^ )

Der unter der Nr. 1084 eingetragene Rechtsgrundsatz, dahin lautend: „Jedem Einzelnen von
mehreren Miterben steht, während der Fortdauer ihrer Gemeinschaft, ein bestimmter verhältniß-
maßiger Antheil an jedem einzelnen Nachlaßstücke als sein besonderes Eigenthum nicht zu."
und der unter M . 1101. eingetragene Rcchtsgrundsatz, dahin lautend: „Erst durch die Erb-
theilung kann unter mehreren Mitcrben der Einzelne ein freies Dispositionsrecht über einzelne
Nachlaß-Gegenstände oder Theile derselben erlangen; während der bestehenden Gemeinschaft
aber steht, bezüglich auf einzelne Erbschaftsstücke überhaupt und die Nachlaßgrundstücke insbe-
sondere, ihm daran noch kein nach Verhältniß feiner Erbquote bestimmter Antheil als sein
besonderes Eigenthum zu. Vor der Theilung kann er daher auch nicht mit einem seiner Erb-
quote entsprechenden Antheile an einem Nachlaßgrundstücke feinem Gläubiger für dessen Forde-
rung an ihn gültig Hypothek bestellen." sind am 16. März 1857 zu Plenar-Beschlüssen erhoben.
Pr. 2682. (Entsch. Bd. 35. S . 352.). — I n den Erkenntnissen vom 31. März und 23. Ma i
1862 (Entsch. Bd. 47. S . 146 ff. u. 153 ff.) ist jedoch ausgeführt, daß die Hypothek, welche
mit dem Antheil eines Miterben an einem zum ungetheilten Nachlasse gehörigen Grundstück
bestellt worden, nicht ungültig sei, ihre Wirksamkeit vielmehr so lange suspendirt bleibe, bis
aus der künftigen Erbtheilung sich ergeben werde, welchen Umfang sie habe oder ob sie effektlos
wird. Vergl. auch Erk. 12. Iannar 1863 (Striethorst Bd. 47. S . 303.).

" ) Nach Beseitigung des Legalität? - Princips mußte die Berechtigung des Hypotheken-
richters verschwinden, von A m t s wegen eine Protestation einzutragen. Z. 18. Ti t . I I . H. O.
v. 1783. Auch das Recht des Gläubigers nach §. 22. Erec.-Berord. 4. März 1834, unmittelbar
bei dem Hypothekenrichter die Eintragung nachzusuchen, ist aufgehoben. — Vergl. noch über
das frühere Recht die §§. 43 — 51 Hyp.-Nov. 24. Mai 1853, von denen s- 47 für die
Prüfung des Prozeßrichters nach wie vor maßgebend fein dürfte. Daß die unklare und kontro-
versenreiche Theorie des bisherigen Rechts über die Protestationen (et. Entsch. Bd. 8. S . 64;
F. M . B. ä« 1842 S . 42) verlassen worden ist, kann nur willkommen geheißen werden. Durch
den §. 22 wird das practifche Bedürfniß völlig befriedigt.

" ) Daß auch die Vormerkung auf Höhe einer best immten S u m m e eingetragen
werden muß, kann nach dem P r i n c i v der S p e z i a l i t ä t , welches nach dem bisherigen Recht
nicht genug leistete und daher durch die §ß. 23 u. 24 gesteigert worden ist, keinem Bedenken
unterliegen.

" ) Eine im Wege des nachher für justisicirt erkannten Arrestes wegen einer Persönlichen
Anforderung eingetragene piats3tÄ,tla äo nan ainMns intadniailäa hat die Wirkung, daß
ein erst später auf eben diefes Grundstück eingetragener Hypothekcngläubiger bei eintretender
Unzulänglichkeit der zur Hypothek verschriebenen Sache zum Nachtheil des Arrestanten von seinem
Hypothekenrecht keinen Gebrauch machen kann. P l . Beschl. des Ob. Tr . 30. Mai 1842 (Entfch.
Bd. 8. S . 57). Bergl. auch die Erk. 3. März 1857 (Entfch. Bd. 35. S . 211.) und 15. Decem-
ber 1868 (Striethorst, Bd. 73. S . 175). Dagegen fagt das Erk. 25. Februar 1867 (Striet-
horst Bd. 66. S . 231): Die im Wege des Arrestes erfolgte protestativische Eintragung giebt
bei später erfolgender Feststellung der Richtigkeit dieser Forderung kein Recht auf vorzugsweise
Befriedigung vor den inzwischen definitiv eingetragenen Hypotheken!
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§. 23. Die Eintragungsbewilligung muß auf den Namen eines bestimm-
t e n ^ ) Gläubigers lauten, das verpfändete Grundstück^") bezeichnen, und eine
bestimmte Summe in gesetzlicher Währung, den Zinssatz' oder die Bemerkung
der Zinslosigkeit, den Anfangstag der Verzinsung und die Bedingungen der
Rückzahlung^) angeben.

§. 24. Wenn die Größe eines Anspruchs zur Zeit der Eintragung noch
unbestimmt ist (Kautions - Hypotheken), so muß der höchste Be t rag t ) eingetra-
gen werden, bis zu welchem das Grundstück haften soll.^)

§. 25. Für Kapitalien, welche zinslos oder mit Zinsen unter dem Zinssatz
von fünf vom Hundert eingetragen sind, kann der Eigenthümer des Grundstücks
einen Zinssatz bis fünf vom Hundert mit der Rangordnung des Kapitals ein-
tragen lassen. Der Einwilligung der nach dem Tage, an welchem dieses Gesetz
in Kraft getreten ist, gleich- oder nachstehend eingetragenen Gläubiger bedarf
es nicht.

Auch bei denjenigen Hypotheken, welche seit der Geltung des Gesetzes vom
24. Mai 1853 mit Zinsen unter fünf vom Hundert eingetragen worden sind,
bedarf es einer Zustimmung der gleich- oder nachstehenden Gläubiger zu diesem
Zwecke nicht. ^ )

" ) Die Hypothek hat also kein bloßes I n h a b c r p a p i e r werden sollen. Bergt. Motive
S . 58.

°") Oder die mehreren verpfändeten Grundstücke. Weshalb die Kor rea lhypo thek bei-
behalten, darüber vergl. Motive S . 53. Vcrgl. auch tz. 42,

" ) Die Unkündbarkeit würde der Natur der I n d i v i d n a l h y p o t h e k widersprechen.
(Motive S . 41. 42. 58). Nachdem bei Grund schulden die Schuldurtundc, aus welcher alle
Ncbenbestimmungeu wegen der Verzinsung und Rückzahlung des Kapitals ersichtlich waren, nicht
mehr einen Bestandtheil des Hypothekcndokumcuts bildet, muß — zur Begründung der Mandats-
klage — dieser Bestimmungen in dem Eintragungsvorwcrk Erwähnung geschehen. (Komm.-
Ber. I . S . 35.)

^ ) Vermöge des P r i n z i p s der S p e z i a l i t ä t , welches konsequenter als bisher durch-
geführt werden sollte.

^ ) Wenn ein Schuldner fiir diejenigen Forderungen, welche seinem Gläubiger aus einem
zwischen ihnen stattgehabte« oder auch uoch fortgehenden Verkehr zustehen oder noch erwachsen
werden, in einer Kautionsurlunde bis zu einem bestimmten Betrage eine hypothekarische Kau-
tion bestellt und diese in das Hypothekcnbuch eingetragen wird, so wird dem Gläubiger das
Hypothelenrecht für den später nachzuweisenden Betrag seiner betreffenden Forderung bis zur
Höhe der bestellten Kaution schon durch die Eintragung der Kaution erworben. Es bedarf
daher, wenn später die Forderung durch ein rechtskräftiges Erkenntniß festgestellt und der
Schuldner zu deren Zahlung verurtheilt w i rd , nicht erst der Umschreibung der Kaution in eine
Hypothek für den innerhalb der Kautionssumme ausgcwonnenen Betrag oder einer neuen Ein-
tragung des in dem Inditate liegenden neuen Titels zur Hypothek. Erk. des Ob. T r . 29. Apr i l
1867 (Striethorst Bd . 67. S . 151.).

-") Es sind also folgende Fälle zu unterscheiden:
1) So l l bei z i n s l o s e n Kapitalien ein Zinssatz bis 5°/» eingetragen werden, so

müssen diejenigen gleich- oder nachstehenden Gläubiger einwilligen, welche vo r dem
Inkrafttreten dieses Gesetzes eingetragen sind.

2) Dasselbe gilt für die E r h ö h u n g des Zinssatzes solcher Kapitalien, welche v o r
der Geltung des Gesetzes vom 24. Ma i 1853 eingetragen sind.
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§. 26. Der bei der Veräußerung eines Grundstücks zur Sicherstellung
einer Forderung^) bedungene Vorbehalt des Eigenthums gewährt dem Ver-
äußerer nur das Recht, für die bestimmte Summe eine Hypothek^) auf das
Grundstück eintragen zu lassen.

ß. 37. Der Eigenthümer kann auf seinen Namen Grundschulden eintragen
und sich Grundschuldbriefe ausfertigen lassen. ^ ) Er erlangt dadurch das Recht,
über diese Grundschuld zu verfügen und auf dritte Personen die vollen Rechte
eines Grundschuldgläubigers zu übertragen.

3) Die Eintragung der E r h ö h u n g des Zinssatzes der seit der Geltung des
Gesetzes vom 24. Mai 1853 intabulirten Kapitalien ist von der Zustimmung der
Gläubiger nicht abhängig (§. 30. 1. o.).

I m Uebrigen aber ist es gleichgültig, ob die Kapitalien, für welche der Zinssatz einge-
tragen wird, schon jetzt eingetragen sind oder erst eingetragen werden. Vergl. Motive S . 58.,
Komm.-Ber. des H. H. S . 47. und Komm.-Ver. I I . S . 11.

°«) Vergl. §. 268. A. L. R. I . 11. Es bleibt natürlich nach wie vor statthaft, den Vor-
behalt des Eigenthums auch als Suspensiv-Bedingung zu stipuliren (§. 266. 1. o.). <ük. den
Komm.-Ber. des H. H. S . 47.

2«) Ohne daß dieselbe besonders von dem Erwerber bestellt zu werden braucht. (Motive
S . 59.)

«') Während nach dem bisherigen Rechtszustande (cck. Anh. § 52. A. L. R. und Dell.
3. Apri l 1824) der Eigenthümer die getilgte, aber nicht gelöschte Hypothcknpost als einen
eigmen Vermögenswerch behandeln und darüber verfügen durfte, soll diese Befugniß nicht mehr
abhängig sein von der Tilgung und rssz». dem Erwerbe bestehender, ursprünglich sür D r i t t e
eingetragener Posten, der Eigenthümer vielmehr von vornherein f ü r sich selbst Hypothek lon»
stituiren können. Vergl. §Z. 54. 63—66. — Das praktische Bedürfniß für die Einführung
der sog. Hypothek des E i g e n t h ü m e r s finden die Motive darin, daß der Eigenthümer je
nach feiner Kreditbedürftigleit in der Lage sein muß, Hypotheken mit besserer Priorität als die
bereits eingetragenen zu vergeben. Und — wie der Kommission?-Bericht I . S . 40 hinzufügt —
ist diese Hypothek das geeignetste Mittel zur leichten Beschaffung nur für kürzere Zeit nothwen-
diger Kapitalien. Es fehlen jedoch — wie die Motive S . 51 ff. weiter ausführen — dem
Eigenthümer die wesentlichen Rechte des Hypothekengläubigers; er kann keine Zinsen von sich
selbst fordern, auch nicht die Zahlung des Kapitals durch den Antrag auf Subhastation gegen
sich erzwingen, um etwa dadurch ein bequemes Mittel zu erlangen, sich von den dann aus-
fallenden Hypotheken zu befreien. Nnr ein Recht hat er: im Interesse seines Kredits muß ihm
gestattet werden, die Hypothek zu veräußern und sich dadurch Kapital zu verschaffen, er muß
über dieselbe verfügen können. I n dem Moment, wo er die Hypothek veräußert und das
Grundstück behält, wird er Hypothelenschuldner, die Hypothek haftet dem Dritten für die Wieder-
erstattung eines kreditirten Kapitals und dessen Verzinsung. I n dem Moment dagegen, wo
er aufhört, Eigenthümer des Gruudstücks zu sein und seine Hypothek behält, wird er Hypotheken-
gläubiger. — Die Bestimmung, daß bei der Kaufgelderbelegung in Folge der nochwendigen
Subhaftation der Eigenthümcr seine Hypothek für sich liquidiren kann (§. 27. »I. )̂ findet darin
ihre Rechtfertigung, daß der Subhastat das Eigenthum am Grundstück durch die Verkündung
des Zuschlagsurtheils verliert, bei der Kaufgeldervertheilung die Hypothek bereits als Nicht-
eigenthümer besitzt, mithin in diesem Zeitpunkt in ihr ein wirkliches Object seines Mobiliar-
Vermögens geltend machen kann. Dasselbe Recht haben übrigens auch seine K o n k u r s g l ä u -
b iger . (Entsch. Bd. 12. S . 66. u. Striethorst Bd. 11. S . 1. 142., Bd. 16. S . 54.).

Wenn der Schuldner nicht sicher ist, daß der Gläubiger ihm die versprochene Summe
zahlt, so wird er die Hypothek auf sich selbst eintragen lassen und sie dem Gläubiger erst dann
abtreten, wenn er die Valuta erhalten hat. Bleibt dieselbe aus, so verweigert er die Abtte-
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Bei der Vertheilung der Kaufgelder in Folge einer gerichtlichen Zwangs-
versteigerung kann er die Grundschuld für sich geltend machen.

§. 28. Hat der Gigenthümer das Eigenthum des Grundstücks abgetreten,
so erlangt er an der auf seinen Namen eingetragenen Grundschuld alle Rechte
eines Grundschuldgläubigers.

§. 29. Eine Hypothek kann auf Antrag des Eigenthümers und des Gläu-
bigers in eine Grundschuld umgewandelt werden, wenn diejenigen in der
zweiten und dritten Abtheilung gleich- und nacheingetragenen Berechtigten ein-
willigen, welche vor dem Tage, an welchem dieses Gesetz in Kraft t r i t t , ein-
getragen sind. 6s)

2. V o n dem Umfang des H y p o t h e k e n - u n d des Grundschuldrechts .
§. 30. Für das eingetragene Kapital, für die eingetragenen Zinsen^) und

sonstigen Iahreszahlungen6") und für die Kosten der Eintragung,") der Kün-
digung, der Klage^) und Beitreibung^) haften:

das ganze ^ ) Grundstück mit allen seinen, zur Zeit der Eintragung nicht
abgeschriebenen Theilen (Parzellen, Trennstücken); ^ )

tung und behält die Hypothek zur Verfügung, ohne einer Löfchungsbewilligung des Gläubigers
zu bedürfen. Hiernach wird künftig von einer Anwendung der Vorschriften der §§. 738—741.
A. L. R. I . 11. nicht mehr die Rede sein können. (Motive S , 46.)

5s) Diese Bestimmung war nothwcndig, weil Hypotheken, nicht aber Grundschulden von
den gleich- und nacheingetragenen Berechtigten angefochten werden können, die derart erworbenen
Rechte aber nicht verletzt werden dürfen. (Komm. Ber. I I . S 12.)

«») Wie lange die Hypothek für die Rückstände haftet, darüber vergl. das Pr. 2288 in
der Note 24. I m Fall der Unzulänglichkeit des Pfandes entscheidet §. 54. K. O.

Der dritte Erwerber eines verpfändeten Grundstücks, der sich den Gläubigern nicht zu-
gleich persönlich verpflichtet hat, kann nach der Wiederveräußerung des Grundstücks von den
Hypothekengläubigern auch nicht wegen der Zinsen persönlich in Anspruch genommen werben, die
während seiner Besitzzeit fällig geworden und unberichtet geblieben sind. Pr. des Ob. Tr . 1478
v. 13. September 1844. Vcrgl. §. 54. A. L. R. I . 20.

«°) Der Komm. Ber. des H, H. S . 49 hebt hervor, daß das dingliche Recht nach wie
vor (nach tz. 483. A. L. R. I . 20.) sich nur auf vorbedungene, nicht auch auf Ve rzugsz insen
erstrecken, daß jedoch die ausdrücklich stipulirten Verzugszinsen, z .B . von rückständigen Amor-
tisationszahlungen und alle außer den Zinsen ausbedungenen jährlichen Zahlungen, wie ins-
besondere die nach den Statuten vieler Pfandbriefs-Institute als Zuschlag zu den Zinsen
bedungenen Amortisations-Quoten, hypothekarisch haben gesichert werden sollen.

" ) Abweichend von tz. 488. A. L. R. I. 20. (Komm. Ber. 1. S . 43).
°2) Es ist die Ausklagung gemeint, wie es bestimmter in §. 29, Hyft. Nov. 24. Ma i 1853

und in §. 484. A. L. R. I . 20. heißt.
«3) So l l die Hypothek auch für die Kosten der Hypo thekbes te l l ung haften, so

müssen dieselben im Grundbuch vermerkt werden, tz. 488. A. L. R. I . 20.
" ) Vermöge des Princips der Ungetheiltheit des Pfandrechts, nicht blos eine Werthsquote,

d. h. der der Forderung entsprechende, nach Abzug der voreingetragenen Hypotheken übrig
bleibende Rest des Grundstückswerths. (Komm Ber. I . S . 46). — Vergl. auch tz. 62.

°°) Was dazu gehört, ergiebt das Titelblatt auf Grund der Angaben aus den Steuer-
rollen. tz§. 8. 4. G. B . O. — Die Veräußerung oder Auflassung eines Trennstücls, sei dieses
dem Erwerber übergeben oder nicht, ist noch nicht ausreichend, dasselbe dem Realnerus des

Ph i l l e r , Eigenthumserwerb. 2
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die auf dem Grundstück befindlichen oder nachträglich darauf errichteten,
dem Eigentümer °6) gehörigen Gebäude;«')

die natürlichen A n - und Zuwüchse,^) die stehenden und hängenden
Früchte; °°)

die auf dem Grundstück noch vorhandenen abgesonderten, dem Eigen-
thümer gehörigen Früchte;

die Mieth- und. Pachtzinsen und sonstigen Hebungen;'")
die zugeschriebenen unbeweglichen Zubehörstücke (Pertinenzien)") und

Gerechtigkeiten;
Reftgnmdstücks auch hinsichtlich neuerer Hypotheken zu entziehen. Es entscheidet allein der
Inhal t des öffentlichen Buches. Hypotheken, welche auf das Rcstgut gelegt werben, ergreifen
ipso Huis die nicht abgeschriebenen, wenngleich sonst faltisch oder rechtlich getrennten Parzellen.
Es ist dies eine Konsequenz des P u b l i c i t ä t s p r i n c i p s und entspricht der bisherigen Rechts-
auffassung. Gegm nachtheilige Dispositionen des Eigenthümers hat sich der Erwerber event.
durch eine Vormerkung nach tz. 8 zu sichern. (Komm. Ber. I . S . 45. 46). — Das Ob. Tr. sagt:
Das dingliche Recht des Hypothekengläubigers erstreckt sich auch auf einen, im Hypothekenbuch
nicht speciell aufgeführten Theil der Substanz des verpfändeten Grundstücks, welcher schon vor
ber Eintragung der Hypothek in das Eigenthum eines Dritten übergegangen, aber in diefem
Zeitpunkte vom Hauptgut noch nicht abgeschrieben war. Pr. 2616. (Entsch. Bd. 30. S . 1).
Bergl. auch Striethorst Bd. 9. S . 8 1 , Bd. 11. S . 352, Bd. 15. S . 38 u. Bd. 16. S . 306.
— Bei einem Walde ist geschlagenes Holz, so lange es aus demselben nicht fortgeschafft und
dadurch räumlich getrennt ist, durch Verkauf, Uebergabe und Fällung aus dem dinglichen Recht
des Hypothelengläubigers nicht für geschieden zu achten, wenn und soweit der Holzschlag die
Grenzen einer forstwirtschaftlichen Benutzung überschritten hat. Erk. des Ob. Tr. 26. Apr i l
1852. (Entsch. Bd. 23. S . 150). — So lange der aus dem Grundstück gewonnme Torf —
wmn auch durch die Verarbeitung in veränderter Gestalt — sich noch auf diesem Grundstück
befindet, hat er nicht aufgehört, dem dinglichen Rechte des Hypothekengläubigers unterworfen
zu sein. Erk. des Ob. Tr . 12. Ju l i 1858 (Striethorst Bd. 30. S . 184).

««) Auch wenn derselbe im Fall des 8- 5 sich nicht hat eintragen lassen. (Komm. Ber. I . S . 46).
«') Nach Z. 471. A. L. R. I . 20. Die §§. 472 — 474. ib. sind jedoch aufgehoben. Die

Motive S . 59. bemerken hierzu erläuternd: „Die S u p e r f i z i e s haftet also dem Hypotheken-
gläubiger nicht, eben so wenig die Baulichkeit, die sich ein Pächter für die Dauer der Pachtzeit
zu seinen Zwecken errichtet hat. Der Pächter hat vielmehr, bei Geltendmachung des Pfandrechts
durch den Gläubiger, nur das Recht der Wegnahme; bei vorhandener Superfizies kann der
Gläubiger das Grundstück nur mit dieser Belastung zur Veräußerung bringen, falls nicht die
Supersizies später als die Hypothek bestellt worden, in welchem Fall der Superfiziar zu weichen
und auch nur das Recht der Wegnahme hat."

Das Wort „Gebäude" ist in dem weiteren Sinne von Baulichkeit, Bauwerk (azws) zu
verstehen. (Komm. Ber. I . S . 46).

««) Nach ß. 470. A. L. R. I . 20.
«') Nach den §§. 475. 21. ib. Obwohl die unabgesonderten Früchte als Theile der

Hauptsache unter Satz 1. mitbegriffen sind, so war — nach dem Komm. Ber. I . S . 4? —
diese Vorschrift wegen der Grundsätze des A. L. R. über den Fruchterwerb (ct. H. 221. , I . 9 ;
§§. 60.108. I . 2.) und zur Sicherung des Hypothekengläubigers gegen den Nutzungsberechtigten
nothwendig.

'") Nach ß. 476. ib.
" ) Die unbeweglichen Pertmenzstücke hafteten bisher dem Gläubiger nicht, wmn sie vor

der Eintragung der Hypothek von dem Gut tatsächlich wie rechtlich getrennt worden (Entsch.
Bd. 2. S . 267., Rechtsfälle Bd. 3. S . 426., Striethorst Bd. 11. S- 352.). Jetzt haf tet
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das bewegliche, dem Eigenthümer gehörige Zubehör, so lange bis
dasselbe veräußert u n d ^ ) von dem Grundstück räumlich getrennt
worden ist; ̂ )

die dem Eigenthümer zufallenden Versicherungsgelder für Früchte, beweg-
liches Zubehör^) und abgebrannte oder durch Brand beschädigte
Gebäude, wenn diese Gelder nicht statutenmäßig zur Wiederherstellung
der Gebäude verwendet werden müssen oder verwendet worden sind.")

ß. 31. Die Abtretung und Verpfändung der Ansprüche auf Versicherungs-
gelder, die Vorauserhebung, Abtretung.und Verpfändung von Pacht- und
Miethzinsen auf mehr als ein Vierteljahr, und die Veräußemng stehender und
hängender Früchte ist, soweit sie zum Nachtheil der eingetragenen Gläubiger
gereicht, ohne Wirksamkeit. ̂ )

§. 32. Werden nach der Eintragung der Hypothek oder Grundschuld dem
verpfändeten Grundstück andere Grundstücke als Zubehör zugeschrieben, so treten
diese in die Pfandverbindlichkeiten desselben; es gehen jedoch die mitübertragenen
Posten des zugeschriebenen Stücks — soweit es sich um Befriedigung derselben
aus diesem Stück handelt — den zur Zeit der Zuschreibung auf dem Hauptgut
eingetragenen v o r . " )

§. 33. Werden unbewegliche Zubehörstücke oder Theile des Grundstücks
auf dem Blatt des bisherigen Haupt- oder Stammguts abgeschrieben und auf
ein anderes Blatt übertragen, so haften sie für die eingetragenen Belastungen
des bisherigen Haupt- oder Stammguts nur dann, wenn diese bei der Abschrei-
bung auf das andere Blatt mitübertragen worden sind.

Al les , was im Grundbuch zur Z e i t der E i n t r a g u n g der Hypothek als
Zubehör des Grundstücks vermerkt ist, nur durch die Abschreibung kann
das Zubehörstück oder der Thc i l ausscheiden. (Motive S, 60.) Die bisherige
Unterscheidung zwischen Substanztheilen und Pertinenzstücken ist beseitigt.

'2) Beides muß zusammentreffen. (Komm. Ber. 1. S. 49).
" ) Nach H. 445 i. A. L. R. I. 20. Derselben Ansicht ist daß Ob. Tribunal in dem Pl-

Beschl. 10. Juli 1837 (Entsch. Bd. 2. S. 383.). Vergl. auch die Ert. 9. April 1851 (Entsch.
Bd. 20. S. 430. u. Sttiethorst Bd. 2. S. 55.) 27. März 1854 (Striethorft Bd. 12. S. 289)
u. 12. Mai H. (Striechorst Bd. 13. S. 96.).

" ) Insoweit nemlich die zerstörten Gegenstände selbst dem Hypothekenrecht nnterworfen
waren. (Komm. Ber. I. S. 50).

'«) Die Bestimmung ist neu. Vergl. hiergegen Entsch. Bd. 27. S. 1., Striechorst Bd. 11.
S. 330., Bd. 22. S. 113.

'«) Ueber das bisherige Recht vergl. die §§. 477 — 481. A. L. R. I. 20. Die Unter-
scheidung zwischen gegenwärtigen und späteren Gläubigern, wie nach dm HZ. 480. 481. 1. o.,
ist jedoch nicht beibehalten.

Die in §. 480. 1. o. nachgelassene Vorausbezahlung eines Quartals beschränkt sich auf
das Quartal, in dessen Lauf die gerichtliche Beschlagnahme erfolgt ist. Erk. des Ob. Tr.
13. Mai 1857. (Entsch. Bd. 2. S. 318.)

" ) Durch die neue Bestimmung des §. 32, welche die Sicherheit des Gläubigers vermehrt,
soll der Kredit gehoben werden. Zugleich sind die Zweifel beseitigt, welche der ß. 454. A. L. R. I.
20. hervorgerufen hat. (Motive S. 61.) — Ueber die Motivirung des neuen Rechts vergl. auch
S. 50 —52 des Komm. Ber. I.
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